
  
 

 

Amtsblatt 
  
Informationen und amtliche Bekanntmachungen  
der Landeshauptstadt Mainz 

Nr. 19 | 22. April 2022 
www.mainz.de/amtsblatt 

 
 

 
 



 
 
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen der Landeshauptstadt Mainz  

 

 
 
Landeshauptstadt Mainz  |  Amtsblatt 

 
Nr. 19 | 22. April 2022 | Seite 2 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

 Impressum Amtsblatt 2 

 Öffentliche Bekanntmachungen 3 

 Bebauungsplanentwurf "An der Quellwiese (M 
105) 3 

 EU-Weinbaukartei Rodungs-, Pflanz- und 
Änderungsmeldung 4 

 Überprüfung aller Grabmale auf städtischen 
Friedhöfen 4 

 Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt 
Mainz 5 

 Veröffentlichung von nichtöffentlichen 
Beschlüssen gemäß § 35 GemO 10 

 Keine nichtöffentlichen Beschlüsse 10 

 Gremien 10 

 Sitzung des Psychatriebeirates 10 

 Stellenausschreibungen 10 

 Sachbearbeitung Gewerbesteuer (m/w/d) 10 

 

 Impressum Amtsblatt 

Landeshauptstadt Mainz, Hauptamt 
Abteilung Pressestelle | Kommunikation 
Stadthaus Große Bleiche 
Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1 
55116 Mainz  
Telefon 06131/ 12-2221 
Telefax 06131/ 12-3383 
pressestelle@stadt.mainz.de 

Das Amtsblatt erscheint in der Regel wöchentlich am Freitag. 
Bei Bedarf wird eine zusätzliche Ausgabe aufgelegt. Haupt-
distributor des Amtsblattes ist die Internetplattform 
www.mainz.de. Dort kann über eine Newsletterfunktion das 
Amtsblatt kostenfrei abonniert werden. Ein Download als pdf-
Dokument ist möglich. Download und Abonnement über die Ad-
resse www.mainz.de/amtsblatt.  

Das Amtsblatt wird montags zusätzlich im Stadthaus ‚Große 
Bleiche‘ und im Stadthaus ‚Kaiserstraße‘ (Lauteren-Flügel) zur 
kostenlosen Abholung ausgelegt. Für Bürgerinnen und Bürger, 
die über keinen Zugang zum Internet verfügen, kann das Amts-
blatt auch in den Ortsverwaltungen ausgedruckt werden. 

 

 
 

mailto:pressestelle@stadt.mainz.de
http://www.mainz.de/amtsblatt


 
 
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen der Landeshauptstadt Mainz  

 

 
 
Landeshauptstadt Mainz  |  Amtsblatt 

 
Nr. 19 | 22. April 2022 | Seite 3 

 

 Öffentliche Bekanntmachungen  
 

Bebauungsplanentwurf 
"An der Quellwiese (M 105) 

 
Beschluss und Inkrafttreten der Satzung über die zweite 

Verlängerung der Geltungsdauer  
der Veränderungssperre für den Bereich 

des Bebauungsplanentwurfes 
"An der Quellwiese (M 105)"; 

Satzung M 105-VS/II 
 
Auf Grund des § 16 Abs. 2 BauGB (Baugesetzbuch) in 
Verbindung mit § 10 Abs. 3 BauGB wird Folgendes 
bekannt gemacht: 
 
Zur weiteren Sicherung der Planung für den Bereich des 
am 17.04.2019 zur Aufstellung beschlossenen Bebau-
ungsplanes "An der Quellwiese (M 105)" hat der Stadtrat 
der Stadt Mainz in seiner öffentlichen Sitzung am 
06.04.2022 gemäß §§ 14, 16 Abs. 1 BauGB und 
§ 17 Abs. 1 und 2 BauGB die zweite Verlängerung der Gel-
tungsdauer der am 03.05.2019 in Kraft getretenen Verän-
derungssperre um ein weiteres Jahr als Satzung M 105-
VS/II beschlossen. 
 
 

 
 
 
Die vorstehende Planskizze hat keine Rechtsverbindlich-
keit, kennzeichnet aber durch die gestrichelte Linie die 
ungefähre Lage des Plangebietes und dient dem besse-
ren Verständnis der Bekanntmachung. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung "M 105-
VS/II" über die zweite Verlängerung der Geltungsdauer 
der Veränderungssperre gemäß § 16 Abs. 2 BauGB in 
Verbindung mit § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 

 
Die o. a. Satzung kann bei der Stadtverwaltung Mainz, 
Stadtplanungsamt, Zitadelle, Bau A, "Am 87er Denkmal", 
55131 Mainz, während der Dienststunden von jeder-
mann eingesehen werden. Über ihren Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft erteilt. 
 
Hinweise: 

A. Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre 
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zu-
rückstellung eines Baugesuches nach § 15 
Abs. 1 BauGB hinaus, ist den Betroffenen für 
dadurch entstandene Vermögensnachteile eine an-
gemessene Entschädigung in Geld zu leisten 
(§ 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB). 

 
 Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 

verlangen, wenn die oben bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschä-
digungspflichtigen (also der Stadt) beantragt 
(§ 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB).  

 
B. Auf die Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-

ten gemäß den Bestimmungen des § 214 BauGB 
wird hingewiesen. 

 
C. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde (Stadt Mainz) unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind.  

 
D. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften der Gemeindeordnung Rheinland-
Pfalz oder auf Grund der Gemeindeordnung Rhein-
land-Pfalz zustande gekommen sind, gelten ein Jahr 
nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind 
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oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der Gemein-
deverwaltung (Stadt Mainz) unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 

 
 
Mainz, 22.04.2022 
Stadtverwaltung Mainz 
gez. Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
 

EU-Weinbaukartei 
Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung  

 
Die Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung zur 
EU-Weinbaukartei 2022 ist 
spätestens bis zum 31. Mai 2022 abzugeben.  
Meldepflichtig sind alle Winzer, die  
 
 - mehr als 1 Ar Rebfläche bewirtschaften.  
 - Flächen zur ausschließlichen Erzeugung von 

Edelreisern bzw. Flächen zu Versuchszwe-
cken, deren Ertrag nicht in Verkehr gebracht 
werden darf, bewirtschaften. 

 
Allen Weinbautreibenden, von denen bereits Rebflächen-
daten in der EU-Weinbaukartei geführt werden, wird im 
April ein Auszug mit den derzeitigen Daten der EU-Wein-
baukartei zugestellt. Zu melden sind alle Rodungen und 
Pflanzungen, die seit dem 1. Juni 2021 vorgenommen 
wurden sowie alle Korrekturen, Bewirtschafterwechsel 
und Änderungen. Es muss grundsätzlich ein Antrag auf 
Genehmigung einer Pflanzung gestellt werden und die 
Genehmigung muss vor der Pflanzung vorliegen 
(Ausnahme: vereinfachtes Verfahren). 
 
Das ausgefüllte Formular ist bis zum 31. Mai 2022 bei 
der zuständigen Stadt-, Gemeinde- bzw. Verbandsge-
meindeverwaltung oder direkt bei der Landwirtschafts-
kammer Rheinland-Pfalz abzugeben. 
Wir empfehlen die Online-Abgabe im Weininformations-
portal (https://wip.lwk-rlp.de).  
 
Die EU-Weinbaukartei dient außerdem als Grundlage für 
die Gesamthektarertragsregelung. Wegen den Rechtsfol-
gen bitten wir Sie, auf richtiges und vollständiges Ausfül-
len der Meldungen sowie deren fristgerechte Abgabe zu 

achten. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der 
Landwirtschaftskammer unter www.lwk-rlp.de. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige 
Dienststelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.  
 
Landwirtschaftskammer 
     Rheinland-Pfalz 
55543 Bad Kreuznach 
 
 
 

Überprüfung aller Grabmale auf 
städtischen Friedhöfen 

 
 
Ab Montag, den 25. April 2022 werden auf den städti-
schen Friedhöfen alle Grabmale und Einfassungen durch 
Bedienstete des Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR, Betriebs-
zweig Bestattungen auf ihre Standfestigkeit überprüft. 
 
Diese Kontrolle ist gesetzlich vorgeschrieben und dient 
der Sicherheit aller Friedhofsbesucher, der Nutzungsbe-
rechtigten sowie des Personals. 
 
Die Verwaltung bittet um Verständnis für diese Maßnah-
men und weist zugleich darauf hin, dass alle Nutzungs-
berechtigten gleichermaßen für die Standsicherheit der 
Grabmale und Einfassungen verantwortlich und im Scha-
densfall haftbar sind. 
 
 
 

https://wip.lwk-rlp.de/


 
 
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen der Landeshauptstadt Mainz  

 

 
 
Landeshauptstadt Mainz  |  Amtsblatt 

 
Nr. 19 | 22. April 2022 | Seite 5 

 

Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz 
 

12. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der 
Stadt Mainz und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

(Straßenreinigungssatzung) vom 1. Januar 1996, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 26. November 2018, 

vom 20. April 2022 
 
Der Stadtrat hat aufgrund  

 

der §§ 24 und 26 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom  
31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 17. Dezember 2020 (GVBI. S. 728) – 
BS 2020-1 –, 
 
der §§ 17 Abs. 3, 40 und 53 Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 2 des Landesstraßengesetzes (LStrG) für Rheinland-Pfalz vom 1. August 
1977 (GVBI. S. 273), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 28. September 2021 (GVBI. S. 543) – BS 91-1 – 
 
und der §§ 1, 2, 3, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBI. S. 175), 
zuletzt geändert durch Landesgesetz vom  
5. Mai 2020 (GVBI. S. 158) – BS 610-10 – 
 

am 6. April 2022 folgende Änderungssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 
Artikel I 

 
1. Das 
 

Straßenverzeichnis Teil A, 
 

Anlage gemäß § 3 Abs. 1 und Abs. 3 a) der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung) vom 1. Januar 1996, zuletzt ge-
ändert durch Satzung vom  
26. November 2018, wird wie folgt geändert: 

 

1.1  Die folgenden Straßen werden neu aufgenommen: 
 

Straßenbezeichnung Stadtteil Straßenschlüssel 
 

Rkl. 

Adolf-Ernst-Schuth-Straße 
 

Go 79238 11 

Am Zollhafen, 
  hinter Haus-Nr. 9 - 13 
 

MzN 00198 51 

An den Grachten, 
  von Rheinallee bis Hafenbecken, 
  entlang Rheinallee 64 und Haus-Nr. 1 
 

MzN 
 
 

79375 
 
 

11 
 
 

An den Grachten,  
  von Rheinallee bis Hafenbecken, 
  entlang Rheinallee 62 a/62 und Hafenbecken 
 

MzN 79375 51 

An der Hafenbahn, 
  nur von Inge-Reitz-Straße 
  (entlang der Hafenbahn) 
  bis zur Kaiserbrücke 
 

MzN 79373 41 
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Anni-Eisler-Lehmann-Straße, 
  jedoch ohne Verbindungsweg von 
  Wendehammer bis Goethestraße,  
  Treppenanlage 
 

MzH 79370 11 

Anni-Eisler-Lehmann-Straße, 
  jedoch nur Verbindungsweg von 
  Wendehammer bis Goethestraße,  
  Treppenanlage 
 

MzH 79370 61 

Dr.-Maria-Herr-Beck-Platz 
 

MzA 79401 13 

Eduard-Kreyßig-Ufer, 
  von östlicher Seite/Rückseite Taunusstraße 66 
  bis Hafeneinfahrt (ohne Flurstück 93/17) 
 

MzN 79387 51 

Genfer Allee, 
  von Florenz-Allee bis einschließlich in Höhe  
  zur Ein- und Ausfahrt Haus-Nr. 6 
  (Fahrbahn und Mulde) 
 

He 79219 31 

Gerhard-Walter-Bornmann-Brücke 
 
 

MzN 79403 51 

Heinz-Schier-Platz 
 

Mo 79402 51 

Inge-Reitz-Straße, 
  nur von Rheinallee 
  bis An der Hafenbahn 
  (ehemals Teilstück 
  Am Zoll- und Binnenhafen) 
 
 

MzN 79384 41 

Johann-Ambros-Becker-Weg 
 

Eb 79371 11 

Maria-Einsmann-Platz 
 

MzA 79400 56 

Mombacher Straße, 
  jedoch nur Verbindungsweg entlang 
  des jüdischen Friedhofs zur 
  Paul-Denis-Straße   
 

MzH 01007 61 

Nino-Erné-Straße, 
  jedoch nur Fuß- und Radweg entlang der L 427 
  und die zwei Fuß- und Radwege  
  in nördlicher Richtung zum namenlosen  
  Fuß- und Radweg von in Höhe Rückseite 
  Haus-Nr. 67 bis L 427 
 

Le 01052 61 

Paul-Denis-Straße, 
  jedoch nur Verbindungsweg mit Treppe 
  entlang Haus-Nr. 18 zur Mombacher Straße 
 

MzH 01089 61 

Rheinallee, 
  entlang Haus-Nr. 62 a - 54 a 
 

MzN 
 

01156 
 

11 
 

Rheinallee, 
  entlang Haus-Nr. 54 a/54 - 62 
 

MzN 
 

01156 
 

51 
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Schwester-Hedwig-Janson-Weg 
 

Eb 
 

79372 
 

11 
 

Taunusstraße, 
  von in Höhe Haus-Nr. 66 - 65 
  (ohne Einfahrt Tiefgarage altes Weinlager) 
 

MzN 01302 11 

Taunusstraße, 
  unter/hinter Haus-Nr. 55, 
  hinter dem alten Weinlager 
  von Rückseite Haus-Nr. 57 - 79 
  (einschließlich der Ecke in Höhe Haus-Nr. 81, 
  jedoch ohne Kran 15), 
  Stichwege seitlich Haus-Nr. 59 bzw. 61,  
  Platz vor Treppenanlage Hafenbecken, 
  Weg vor Haus-Nr. 66, 
  Platz über der Tiefgarage Weinlager  
  von in Höhe Haus-Nr. 59 - 65 und 
  entlang Haus-Nr. 65 - 77    
 

MzN 01302 51 

    
1.2  Bei den nachbenannten Straßen werden der Reinigungsumfang und die Reinigungsklasse (Rkl.) 

wie folgt geregelt:  
 

Straßenbezeichnung Stadtteil Straßen- 
schlüssel 
 

Rkl. 

Aenne-Ludwig-Straße, 
  einschließlich Fußweg entlang  
  Haus-Nr. 19 - 23 und 
  An der Bruchspitze 87 d 
 

Go 79239 11 

Am Zollhafen, 
  von Rheinallee bis Taunusstraße 
 

MzN 00198 12 

Harxheimer Weg, 
  nördliche Straßenseite von Haus-Nr. 16 bis 
  Ausbauende / Senefelderstraße,  
  südliche Straßenseite von in Höhe gegenüber  
  Haus-Nr. 16 bis Ausbauende / Senefelderstraße 
 

Eb 00623 11 

In den Teilern, 
  jedoch nur Stichstraße bis einschließlich 
  Haus-Nr. 10 c und Weg entlang 
  Haus-Nr. 10 d - 10 f sowie entlang 
  Johann-Ambros-Becker-Weg 1 
 

Eb 00732 11 

Landwehrweg, 
  drei Zuwege zu den  
  Häusern Nr. 15 bis 41 und zu  
  Obere Zahlbacher Straße 2 - 6 b 
 

MzO 00887 11 

Mombacher Straße, 
  jedoch ohne Verbindungsweg entlang 
  des jüdischen Friedhofs zur 
  Paul-Denis-Straße   
 

MzH 01007 41 

Nino-Erné-Straße, 
  jedoch ohne den Fuß- und Radweg entlang  
  der L 427 sowie ohne die zwei Fuß- und Radwege 

Le 
 
 

01052 
 
 

11 
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  in nördlicher Richtung zum namenlosen 
  Fuß- und Radweg von in Höhe Rückseite  
  Haus-Nr. 67 bis L 427  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Paul-Denis-Straße, 
  jedoch ohne Verbindungsweg mit Treppe 
  entlang Haus-Nr. 18 zur Mombacher Straße 
 

MzH 01089 11 

    
Taunusstraße, 
  von Kaiserstraße bis Am Zollhafen 
 

MzN 01302 12 

Willy-Brandt-Platz 
 

Go 01423 61 

 
 
1.3    Die folgenden Straßen werden im Teil A des Straßenverzeichnisses gestrichen: 
 

Straßenbezeichnung Stadtteil Straßenschlüssel 
 

Rkl. 

Am Zoll- und Binnenhafen, 
  (ehemals Gaßnerallee) 
  von Rheinallee bis zur Kaiserbrücke 
 

MzN 
 
 
 

00197 41 

Am Zoll- und Binnenhafen, 
  abgehende Straßen 
  von ehemaliger Gaßnerallee bis Hafengelände 
 

MzN 00197 31 

Hildegardstraße 
 

MzO 00661 11 

Prof.-Dagmar-Eißner-Weg 
 

MzO 79286 61 

 
 
2. Das 
 

Straßenverzeichnis Teil B, 
 

Anlage gemäß § 3 Abs. 2 und Abs. 3 b) der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung) vom 1. Januar 1996, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 26. November 2018, wird wie folgt ergänzt: 
 

 

2.1    Die folgenden Straßen werden neu aufgenommen: 

 
Straßenbezeichnung Stadtteil Straßen- 

schlüssel 
 

Hans-Schaubruch-Weg 
 

Wei 79404 

Jakob-Heinz-Straße, 
  jedoch nur südliche Seite von Koblenzer Straße 
  bis einschließlich Rückseite 
  Lucy-Hillebrand-Straße 4 
 

Bre 
 

79392 

Layenhöfer Chaussee, 
  von Flugplatzstraße  
  bis Jean-Pierre-Jungels-Straße 13 

Fi 00899 
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Namenloser Fuß- und Radweg, 
  von in Höhe Rückseite 
  Nino-Erné-Straße 67 bis L 427 
 

Le                – 

 

2.2    Bei den nachbenannten Straßen wird der Reinigungsumfang wie folgt geregelt: 

 
Straßenbezeichnung Stadtteil Straßen- 

schlüssel 
 

In den Teilern, 
  ohne Stichstraße bis einschließlich 
  Haus-Nr. 10 c und ohne Weg entlang 
  Haus-Nr. 10 d - 10 f sowie entlang 
  Johann-Ambros-Becker-Weg 1 
 

Eb 00732 

 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am 1. Mai 2022 in Kraft. 
 
 
Mainz, 20. April 2022                        
Stadtverwaltung Mainz 
gez. Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung  
von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zu- 
stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu- 
stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 

der Satzung verletzt worden sind, 
 

oder 
 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der  Stadtverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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 Veröffentlichung von nichtöffentlichen 
Beschlüssen gemäß § 35 GemO 

 

Keine nichtöffentlichen Beschlüsse 
 
 
 
 Gremien 
 

Sitzung des Psychatriebeirates 
 

Einladung  
 

zur Sitzung des Psychatriebeirates am 
Mittwoch, 27.04.2022, 16:30 Uhr, 

Sitzungszimmer 113, Stadthaus, Kreyßig-Flügel, 
Kaiserstr. 3-5, 55116 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 

1. Netzwerk Kinder- und Jugendpsychiatrie: 
Herausforderungen für die aktuelle und 
zukünftige Versorgung. 

 
2. Keine Zeit für Krisen? Jugendliche und junge 

Erwachsene auf dem Weg in ihre „Normalität“ 
und die Auseinandersetzung mit ihrer psychi-
schen Gesundheit. Erfahrungen und Tendenzen 
aus dem unplugged – Das Beratungscafé 

 
3. Bericht Zebra Zielorientierte Elternberatung. Be-

ratungsangebot für psychisch erkrankte Eltern, 
deren Kinder und Bezugspersonen. Aktuelle Si-
tuation und Ausblick. 

 
4. Verschiedenes 

 
 
Mainz, 20.04.2022 
Stadtverwaltung Mainz 
gez.  
Dr. Niels Marg 
Vorsitzender 
 
gez. 
Dr. Eckart Lensch 
Beigeordneter 
 
 

 

 Stellenausschreibungen  
 

Sachbearbeitung Gewerbesteuer (m/w/d) 
 
Wir suchen Verstärkung für unser Amt für Finanzen, 
Beteiligungen und Sport: 
Sachbearbeitung Gewerbesteuer (m/w/d) 
 
Vollzeit (39/40 Wochenstunden) | Besoldungsgruppe A 
10 LBesO bzw. Entgeltgruppe 9 b TVöD | unbefristet | ab 
01.08.2022 
Kennziffer 20/07 
 
Im Bewerbungsportal erfahren Sie Näheres zu dieser 
Stellenausschreibung und können sich direkt bewerben: 
 
https://mainz.de/verwaltung-und-
politik/verwaltungsorganisation/stellenausschreibunge
n-bewerber3/sachbearbeitung-gewerbesteuer-m-w-
d.php 
 
 
 
 

https://mainz.de/verwaltung-und-politik/verwaltungsorganisation/stellenausschreibungen-bewerber3/sachbearbeitung-gewerbesteuer-m-w-d.php
https://mainz.de/verwaltung-und-politik/verwaltungsorganisation/stellenausschreibungen-bewerber3/sachbearbeitung-gewerbesteuer-m-w-d.php
https://mainz.de/verwaltung-und-politik/verwaltungsorganisation/stellenausschreibungen-bewerber3/sachbearbeitung-gewerbesteuer-m-w-d.php
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